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Die bayerische
Bildungspolitik

aus kommunaler Sicht
auch im interkommunalenWett-
bewerb eine zunehmende Rol-
le. Dies gilt nicht nur für die Uni-
versitätsstädteoderdieFachhoch-
schulstandorte, die sich gerade
in Bayern sehr gut entwickeln.
Forschung und Lehre schaffen
nicht nur lukrative Arbeitsplätze
in den Instituten, sondern sie
ziehen in ihrem Umfeld zahlrei-

che weitere Unternehmen meist mit
vielversprechenden zukunftsweisen-
den Ideen und Geschäftsmodellen an.
Und wer gar eine Exzellenzuniversität
in seiner Stadt vorweisen kann, der
darf sich als Kommune geadelt fühlen.

Man muss aber nicht nur an Hoch-
schulstandorte denken. Gerade im
ländlichen Raum hängt die Zukunfts-
fähigkeit der Gemeinden oft von der
Existenz einer Kindertageseinrichtung
oder einer Schule ab. Es sind die
Eltern vor Ort, die für die Ausbildung
ihrer Kinder optimale Rahmenbedin-
gungen von der Kommune fordern. In
einer mobilen Gesellschaft suchen
sich junge Familien dort ihren Wohn-
ort, wo sie Beruf und Familie am
besten vereinbaren können. Und so
geraten immer mehr Gemeinden ge-
rade angesichts der demografischen
Entwicklung unter ganz erheblichen
Druck.

Lassen Sie mich noch auf zwei weitere
Aspekteaufmerksammachen.Bildungs-
politik wird immer mehr als wichtiger
Bestandteil der Sozialpolitik verstan-
den. Es ist belegbar, dass mit zuneh-
mendem Bildungsstand die Chancen
eines Arbeitssuchenden auf dem Ar-
beitsmarkt zunehmen. Die umge-
kehrte Schlussfolgerung lautet dem-
nach: Menschen mit geringem Bil-
dungsgrad sind eher von Arbeits- und
gar Langzeitarbeitslosigkeit betroffen
und fallen damit in die Sozialversiche-
rungssysteme, die finanziell überwie-
gend von den Kommunen zu tragen

Bildungspolitik gewinnt
auf allen politischen Ebenen
an Bedeutung

Die Beschäftigungmit bildungs-
politischen Fragen hat beim
Bund,den Ländern und den Ge-
meinden rapide zugenommen
und an Intensität gewonnen.
Die Gründe hierfür sind viel-
schichtig. Zum Einen ist es wohl die
wachsende Erkenntnis, dass der zu-
nehmende globale Wettbewerb um
die Zukunftsfähigkeit von Kontinen-
ten, Staaten, Regionen und Kommu-
nen nur über den Bildungsstand der
dort lebenden Menschen, und insbe-
sondere der dort nachwachsenden
Generation, gewonnen werden kann.
Dies gilt insbesondere für unser Land,
das weder über Rohstoffe verfügt
noch über billige Produktionsverfah-
ren. Wie will man da nach Überwin-
dung der Wirtschafts- und Finanz-
krise mit den aufstrebenden Staaten
– vor allem mit denen im fernen
Osten – konkurrieren? Den Titel Ex-
portweltmeister haben wir bereits
abgeben müssen. Im Land der Dich-
ter und Denker heißen die Rohstoffe
Bildung, Kreativität oder Innovation.

Eigentlich ist Bildungspolitik Länder-
sache. Das Kooperationsverbot ver-
hindert Bildungspartnerschaften zwi-
schen Bund und Ländern. Und den-
noch mischt der Bund seit einigen
Jahren kräftig mit. Zuerst legte er 2003
ein Investitionsprogramm „Zukunft
Bildung und Betreuung“ in Höhe von
vier Milliarden Euro zum Ausbau von
Ganztagsschulen in Deutschland auf.
Dies stieß zwar nicht bei allen Län-
dern auf Begeisterung,doch wer woll-
te schon auf die zusätzlichen Bundes-
mittel verzichten? Derzeit laufen die
Bundesprogramme„Kinderbetreuungs-
finanzierung für Investitionskosten“
sowie „Förderung der Betriebskosten“
zum Ausbau der Betreuungsplätze für
unter dreijährige Kinder, die ebenfalls
ein Gesamtvolumen von vier Milliar-
den Euro umfassen. Doch der Bund
mischt sich in die bildungspolitischen
Angelegenheiten der Länder ein und
drängt auf mehr einheitliche Stan-
dards und Abschlüsse. Angesichts des
weltweiten Wettbewerbs um die bes-
ten Köpfe und angesichts einer wach-
senden Mobilität der Deutschen in
ihrem Heimatland ist dies nachvoll-
ziehbar. Kleinstaaterei wird diesen ge-
waltigen Herausforderungen nicht be-
gegnen können.

Für die Städte und Gemeinden nimmt
die Bildungspolitik ebenfalls an Bedeu-
tung zu. Stadt- und Gemeinderäte be-
schäftigen sich immer öfter mit dieser
Thematik. Da geht es in erster Linie
um den Standortfaktor „Bildungs- und
Betreuungseinrichtung“. Dieser spielt
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sind. Besonders schwierig sind Fami-
lienverhältnisse, in denen die zweite
oder gar schon dritte Generation aus
den Sozialversicherungssystemen ali-
mentiert und damit ein Verlassen aus
diesen Lebensumständen für nachfol-
gende Generationen immer schwieri-
ger wird. So sind Investitionen in die
Bildungslandschaft wichtige Präven-
tionsmaßnahmen zur Verhinderung
von Arbeitslosigkeit und der dadurch
entstehenden gesellschaftlichen Kos-
ten. Angesichts der rasant angestie-
genen Ausgaben der deutschen Kom-
munen für soziale Leistungen in den
vergangenen zehn Jahren von 28,2
auf nunmehr 41,6 Milliarden Euro pro
Jahr ist diese Botschaft in der Kom-
munalpolitik längst angekommen.
Leider noch nicht beim Bund, der im
Rahmen der Gemeindefinanzkommis-
sion hier schon längst hätte die Not-
bremse ziehen müssen. Doch wer
bremst schon einen rasenden Zug, in
dem der Lokführer seinen Passagieren
in einem wichtigen Wahljahr jeden
Tag neue Serviceleistungen und Hoch-
geschwindigkeitsrekorde verspricht?

Bildung von Anfang an

Die bayerische Bildungspolitik aus
kommunaler Sicht soll nunmehr be-
leuchtet werden in den Bereichen, in
denen die Städte und Gemeinden
(Mit-) Verantwortung tragen bei der
Schaffung der Rahmenbedingungen
für diese Einrichtungen oder sogar für
deren pädagogischen Inhalte. Es sind
dies die Kindertageseinrichtungen im
Vorschulalter sowie Horte, die Grund-
und Hauptschulen bzw.Mittelschulen
und schließlich die Volkshochschulen.

In der öffentlichen Diskussion nimmt
der Ausbau der Betreuungsplätze für
unter dreijährige Kinder breiten Raum
ein. Bildungsvermittlung beginnt im
Kindergarten und nicht erst beim
Besuch in der Grundschule. Die Neu-
gierde und der Drang nach Wissens-
aufnahme sind bereits bei Kleinkin-
dern sehr ausgeprägt. Und so geht es
nicht nur um den rein quantitativen
Ausbau von Betreuungsplätzen, son-
dern auch um die in diesen Einrich-
tungen gebotene Bildungsqualität.
Aus diesem Grund nennt der Freistaat

Bayern sein vor über fünf Jahren in
Kraft getretenes Kindergartengesetz
„Bayerisches Kinderbildungs- und -be-
treuungsgesetz“ (BayKiBiG). Dem Ge-
setzestitel ist die Bedeutung der Bil-
dungsaufgabe in den Kindertages-
einrichtungen (Kitas) bereits zu ent-
nehmen.

Das achte Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
bestimmt die Träger der öffentlichen
Jugendhilfe zu den Aufgabenträger,
sofern Landesrecht nichts anderes
regelt. Der bayerische Landesgesetz-
geber bestimmt in Art 5 Abs. 1 Bay-
KiBiG die Gemeinden als Aufgaben-
träger, die im eigenen Wirkungskreis
und in den Grenzen ihrer Leistungs-
fähigkeit gewährleisten sollen, dass
die nach einer Bedarfsfeststellung not-
wendigen Plätze rechtzeitig zur Ver-
fügung stehen. Diese Sicherstellungs-
aufgabe verpflichtet die Gemeinden,
Kindern und Jugendlichen bis zur
Vollendung des 14. Lebensjahrs be-
darfsgerecht Plätze in Kitas oder in
der Tagespflege anzubieten. Für Kin-
der abdemvollendetendritten Lebens-
jahr bis zur Einschulung besteht sogar
ein Rechtsanspruch (§ 24 Abs. 1 SGB
VIII). Dieser soll ab dem 01.08.2013 für
Kinder ab dem ersten vollendeten
Jahr gelten. Die hierdurch ausgelöste
Kostenflut auf die Kommunen blieb
vom Bund und den Ländern unbe-
rücksichtigt. Das bereits oben ge-
nannte Bundesprogramm ist ein Trop-
fen auf den heißen Stein. Auf einem
vom Bayerischen Gemeindetag vehe-
ment geforderten zweiten Krippen-
gipfel müssen der Bund und auch der
Freistaat Bayern nochmals kräftig
nachlegen. Ein gerade jüngst in Nord-
rhein-Westfalen ergangenes Urteil des
Verfassungsgerichtshofs in Münster
(Az. 12/09) bestätigt die Auffassung
der kommunalen Spitzenverbände,dass
hier auf Länderebene die Konnexität
ausgelöst wird. Der Freistaat kann im
Bundesrat in Berlin nicht für die Ver-
schärfung des Rechtsanspruchs die
Hand heben und in München dann so
tun, als ob er mit dieser Sache nichts
zu tun hätte.

Fünf Jahre nach Inkrafttreten des Bay-
KiBiG kann man folgende Einschät-
zung aus kommunaler Sicht abgeben:

Dieses zwar sperrige und in der Praxis
nicht leicht zu verstehende Gesetz
hat mit seiner Kind- und Buchungs-
zeit bezogenen Finanzierungsgrund-
lage zu mehr Verteilungsgerechtig-
keit in den über 7.000 bayerischen
Einrichtungen geführt. Die Kommu-
nen können seither auf gesetzlicher
Grundlage erstmalig eine Kofinanzie-
rung seitens des Freistaats für Krip-
pen- und Hortplätze einfordern.Gera-
de der Ausbau der Betreuungsplätze
für unter Dreijährige geht zügig vor-
an. Die Betreuungsquote in diesem
Bereich ist in den vergangenen Jah-
ren von 2,5 auf nun über 20 Prozent
landesweit angestiegen. Das Ausbau-
ziel liegt durchschnittlich bei 31 Pro-
zent. Dabei muss man allerdings deut-
liche Unterschiede zwischen den Groß-
städten und Ballungsräumen einer-
seits und den ländlich strukturierten
Gemeinden andererseits berücksich-
tigen.

Zur Verbesserung der Bildungsquali-
tät in den Kitas beauftragte das Baye-
rische Staatsministerium für Arbeit und
Sozialordnung, Familie und Frauen
(StMAS) das Bayerische Staatsinstitut
für Frühpädagogik mit der Entwick-
lung eines Bayerischen Bildungs- und
Erziehungsplans (BEP). Die Umsetzung
der Grundzüge des BEP in den Kitas
gilt als staatliche Fördervoraussetzung
(Art. 19 BayKiBiG). Seither gibt es eine
Reihe weiterer Empfehlungen und
Handreichungen zur Verbesserung der
Bildungsqualität in den Kitas. So er-
schien in diesen Tagen eine Hand-
lungsempfehlung zur Umweltbildung
und -erziehung in Kindertageseinrich-
tungen. Hauptschwerpunkt stellen aller-
dings die Bemühungendar,die Sprach-
kenntnisse der Kinder im Vorschul-
alter zu verbessern. Bei Kindern mit
Migrationshintergrund, aber auch bei
Kindern aus deutschen Familien, wer-
den immer häufiger erhebliche Sprach-
defizite festgestellt, die es vor Beginn
der Grundschulzeit zu beheben gilt.
Inzwischen liegen zahlreiche Sprach-
erhebungsverfahren vor, die von den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in
den Kitas durchgeführt und doku-
mentiert werden müssen. Dabei wird
immer wieder beklagt, dass der damit
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verbundene zeitliche Verwaltungs- und
Dokumentationsaufwand höher ist
als die direkte Arbeit mit dem Kind.
Hier muss künftig einfach ein besse-
res Mittelmaß gefunden werden.

Bildungsqualität, Öffnungszeiten, An-
stellungsschlüssel und nicht zuletzt
die Höhe der Elternbeiträge werden
von den Eltern bei ihrer Entscheidung
für den richtigen Platz ihres Kindes
immer genauer unter die Lupe ge-
nommen. Das Internet bietet hierfür
genügend Transparenz. Und nach-
dem dieses Wunsch- und Wahlrecht
der Eltern (§ 5 Abs. 1 SGB VIII) durch
die Rechtsprechung des Bayerischen
Verwaltungsgerichtshofs (Az. 12 BV 09.
508 vom 22.07.2009) bekräftigt wur-
de, stehen immer mehr Einrichtungen
unter dem Druck des Wettbewerbs.
Insbesondere hart hiervon betroffen
sind die kleinen Einrichtungen im
ländlichen Raum, die jetzt schon ums
Überleben kämpfen. Wünschen dort
einige Eltern eine Betreuung im Nach-
barort, so droht die Schließung der
gesamten Einrichtung.Der Bayerische
Gemeindetag fordert für diese Kitas
eine deutlich bessere Finanzausstat-
tung seitens des Freistaats. Denn was
nützen alle Hochglanzprospekte der
Staatsregierung zur Rettung des länd-
lichen Raums, wenn wie hier geschil-
dert wichtige Infrastrukturen weg
brechen?

Der Ausbau der Kita-Plätze und die
Verbesserung der Bildungsqualität in
den Einrichtungen erfordern von den
Kommunen große finanzielle, perso-
nelle und organisatorische Leistungen.
Viele Städte und Gemeinden können
insbesondere den finanziellen Kraft-
akt alleine nicht mehr leisten. Ins-
besondere der von der Bundes- und
Landespolitik geforderte zahlenmäßi-
ge Ausbau der Plätze sowie eine wei-
tere Anhebung des Bildungsstandards,
zum Beispiel durch eine nochmalige
Verbesserung des Anstellungsschlüs-
sels für das pädagogische Personal, ist
angesichts der desaströsen Finanz-
situation vieler Gemeinden schlicht-
weg nicht mehr zu leisten. Bei allen
nun weiter folgenden noch so sinn-
vollen Standardanhebungen bei den
Bildungsangeboten im Vorschulalter

kann nur lauten: Wer anschafft, der
zahlt.

Schulreformen ohne Ende

Nicht zur Ruhe kommen die Schulen
in diesem Land, die sich ständiger Re-
formen ausgesetzt sehen, ganz zum
Verdruss der Lehrer, Eltern und natür-
lich der betroffenen Schüler. Jedes
Bundesland geht dabei seine eigenen
Wege.Selbst grundlegende Schulstruk-
turen sind von Bundesland zu Bun-
desland unterschiedlich. Alle schauen
dann gespannt auf die Ergebnisse
verschiedener Untersuchungen, ins-
besondere auf die PISA-Studie, deren
Ergebnisse dann zeigen, wo angeb-
lich die schlauesten und die dümm-
sten Schüler zu Hause sind. Und die
Bildungspolitiker klopfen sich dann
entweder auf die eigene Schulter oder
ducken sich ganz einfach weg. Bei all
diesem Hickhack verwundert es nicht,
dass nun Altbundespräsident Prof. Dr.
Roman Herzog nicht nur ein bundes-
weites Zentralabitur, sondern zentrale
Prüfungen bei allen richtungsweisen-
den Abschlüssen in Haupt- und Real-
schulen fordert (FOCUS 03/11, S. 26).
Doch nicht nur zwischen Bund und
Ländern oder zwischen den Ländern
kommt es immer wieder zu Reibun-
gen, dies setzt sich auf der Ebene
Schule und Schulaufwandsträger fort.
Da sitzen nun die Kommunen gemein-
sam mit dem Land in einem Boot.
Öffentliche Anstalten sollen für die
Bildung der Jugend sorgen. Bei deren
Einrichtung wirken Staat und Gemein-
de zusammen (Art. 113 Abs. 1 Bayeri-
sche Verfassung, BV). So ist der Staat
für die inneren Schulangelegenheiten
(Bildungs- und Erziehungsauftrag nach
Art 1 Bayerisches Gesetz über das
Erziehungs- und Unterrichtswesen,
BayEUG) zuständig, die Kommune für
den Schulaufwand (Art. 3 Abs. 1 und 2
Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz).
Gerade weil die Kommunen um den
Standortvorteil von Schulen wissen
und möglichst optimale Rahmenbe-
dingungen für die Unterrichtung ihrer
Schüler schaffen wollen, sind in den
vergangenen Jahren und Jahrzehn-
ten Milliardenbeträge investiert wor-
den. Aufgrund des starken Geburten-

rückgangs in weiten Teilen Bayerns
befürchten nun zahlreiche Schulauf-
wandsträger, dass sie auf Sand ge-
baut haben und ihre Schulen vor dem
Aus stehen. Bei den Haupt- bzw. Mit-
telschulen kommt noch hinzu, dass
immer mehr Eltern ihre Kinder auf
das Gymnasium bzw. die Realschule
schicken.Ein kürzlich vomKultusminis-
terium erleichtertes Übertrittsverfah-
ren wird diesen Trend noch beschleu-
nigen.

Grundschulen sollen auch künftig Ge-
meindeschulen bleiben. „Kurze Beine,
kurze Wege“, so kann man die staat-
liche Sichtweise formulieren.Dies ent-
spricht auch der kommunalen Auf-
fassung. In den Fällen, in denen die
vorgeschriebene Klassenmindeststär-
ke von 13 Schülern nicht erreicht wird,
eröffnete der Landesgesetzgeber die
Möglichkeit sogenannter Jahrgangs
kombinierter Klassen (Art. 32 Abs. 2
Satz 2 BayEUG). Aus der Praxis hören
wir allerdings, dass auch Klassen zu-
sammengelegt worden sind, obwohl
die Mindestklassenstärke erreicht wur-
de. Da ahnt man den Rotstift des
Finanzministers,der sich die eine oder
andere Lehrerstelle einsparen will.

Doch die größere Baustelle im Volks-
schulbereich ist die Hauptschule. Sin-
kende Schülerzahlen, steigende Über-
trittsquoten auf Realschule und Gym-
nasium, dazu noch schlechte Erfah-
rungen der Ausbildungsbetriebe mit
Absolventen dieser Schulart, was de-
ren Ausbildungsreife angeht, dies
erforderte ein rasches Handeln der
Landespolitik. Als Lösung wurde mit
Beginn dieses Schuljahres die neue
Mittelschule eingeführt, eine Weiter-
entwicklung der bisherigen Haupt-
schule. Die Mittelschule soll mit ihren
Ganztagsangeboten, der Möglichkeit,
einen mittleren Schulabschluss zu er-
werben und einem stärker berufs-
orientierten Unterricht die Chancen
der Absolventen erhöhen, einen ent-
sprechenden Ausbildungsplatz zu fin-
den. Mit der Gründung von Schulver-
bünden soll darüber hinaus das Ziel
erreicht werden,möglichst lange Schul-
standorte zu sichern. Letztendlich wird
die Zukunft zeigen, ob sich Eltern bei
ihrer Schulwahl von der neuen Mittel-
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schule überzeugen lassen und vor
allen Dingen, ob die Ausbildungsbe-
triebe verstärkt Absolventen dieser
Schulart einen Ausbildungsplatz an-
bieten. Für die Städte und Gemein-
den stellt die Mittelschule eine Chan-
ce zur Rettung ihres Schulstandortes
dar, erfordert allerdings gerade im
ländlichen Raum eine intensive kom-
munale Zusammenarbeit. Aus Sicht
der Kommunen muss bedauert wer-
den, dass bei der Vorlage des Gesetz-
entwurfs der Staat wieder einmal die
Konnexität nicht anerkannt hat. Er be-
rief sich darauf, dass es in der Ent-
scheidungskompetenz der kommuna-
len Schulaufwandsträger liege, ob sie
künftig eine Mittelschule vor Ort
wünschen oder nicht. Gesellschafts-
und bildungspolitisch gesehen stellt
diese staatliche Sichtweise eine Pro-
vokation dar. Bessere Bildungsqua-
lität, stärkere Verzahnung von Schule
und Ausbildungsbetrieben, die be-
darfsgerechte und flächendeckende
Einführung der Ganztagsschule, dies
kann doch nicht abhängig gemacht
werden von der jeweiligen Finanz-
kraft einer Gemeinde.Wenige Monate
nach Einführung derMittelschule hören
wir aus der Praxis, dass der Vertei-
lungskampf um Lehrerstunden in den
einzelnen Schulen voll entbrannt ist.
Wenn die Mittelschule ein Erfolgs-
modell werden soll, dann braucht sie
vor allen Dingen eins: mehr staatliche
Mittel.

Lebenslanges Lernen

Unsere künftige Arbeitswelt wird viel
stärker als bisher geprägt sein durch
Mobilität, häufigeres Wechseln des
Arbeitsplatzes und einem ständigen
Fortbildungsbedarf. Da sind zunächst
einmal die Betriebe gefordert, ihre
Mitarbeiter entsprechend fit zumachen.
Erwachsenenbildung wird unter die-
sem Gesichtspunkt an Bedeutung zu-
nehmen. Und erst recht angesichts
der zunehmend älter werdenden Ge-
sellschaft, in der Bevölkerungswissen-
schaftler eine durchschnittliche Lebens-
erwartung noch in diesem Jahrhun-
dert von 88 Jahren für Frauen und 83
Jahren für Männer vorhersagen. Da
stellt sich die Frage, welche Rolle wir

den betagten und hochbetagtenMen-
schen in unserem örtlichen Gemein-
wesen künftig beimessen. Selbst bei
einem Renteneintrittsalter von 67 Jah-
ren würde sich eine zwanzigjährige
Phase nach dem Berufsleben anschlie-
ßen, die für die meisten geprägt sein
wird durch Zukunftspläne, Engage-
ment und sozialer Teilhabe. Und dies
aufgrunddesmedizinischenFortschritts
bei bester Gesundheit. Von diesem
Personenkreis wird ein deutlich stei-
gender Bedarf nach Bildungsangebo-
ten geäußert werden.Notwendig sind
eigens konzipierte Bildungsangebote
für ältere und alte Menschen. Damit
kann auch ein wichtiger Präventions-
beitrag für die Erhaltung der physi-
schen und kognitiven Leistungsfähig-
keit bis ins hohe Alter geleistet wer-
den. Darüber hinaus werden durch
Weiterbildung im Alter das Selbst-
wertgefühl und die selbständige Le-
bensweise gestärkt.

Art. 83 Abs. 1 BV bestimmt die Er-
wachsenenbildung als eine gemeind-
liche Aufgabe im eigenen Wirkungs-
kreis, ebenso Art. 57 der Bayerischen
Gemeindeordnung. Der Freistaat ver-
pflichtet sich in Art. 2 des Erwachse-
nenbildungsförderungsgesetzes, die-
se Aufgabe zu fördern mit dem Ziel,
dass im ganzen Land leistungsfähige
Einrichtungen mit einem breitgefä-
cherten Bildungsangebot zur Verfü-
gung steht. Ob die hierfür im Staats-
haushalt eingestellten Mittel für die
Erwachsenenbildung in Höhe von ca.
15 Millionen Euro pro Jahr auskömm-
lich sind, darf bezweifelt werden.
Immer wieder gibt es sogar Bestre-
bungen, angesichts leerer Staatskas-
sen diesen Betrag auch noch zu kür-
zen. Die finanzielle Hauptlast tragen
die Kommunen. Sollen die Bildungs-
angebote gerade im Bereich der be-
ruflichen Weiterbildung, EDV-Anwen-
dungenoder Fremdsprachen auf höchs-
tem Niveau sein, soll das Angebot
allen Teilnehmern insbesondere unter
sozialen Gesichtspunkten zumutbar
sein, dann müssen auch Freistaat und
Kommunen partnerschaftlich ihren
finanziellen Beitrag hierzu leisten.

Die örtlicheVolkshochschule (VHS),die
meistenwerden inBayern inder Rechts-

form eines eingetragenen Vereins ge-
führt, sind Partner der Kommunen
und erfüllen deren Auftrag in der Er-
wachsenenbildung. Die VHS ist ein
wichtiger Standortfaktor, schafft Ar-
beitsplätze, qualifiziert Menschenwei-
ter, belebt das kommunale Kultur-
leben und bindet bildungsinteressier-
te Menschen auch aus dem Umland.
Die Höhe der kommunalen Mitfinan-
zierung ist äußerst unterschiedlich und
abhängig von der jeweiligen Finanz-
kraft der Gemeinde.

Fazit

Die bayerischen Städte und Gemein-
den sehen die Bildungspolitik als einen
immer mehr an Bedeutung zuneh-
menden Teil der Kommunalpolitik an.
Bildungs- und Sozialpolitik hängen eng
zusammen.Bildungseinrichtungen sind
wichtige Standortfaktoren. Örtliche
Bildungsangebote sind Grundvoraus-
setzung für eine zukunftsfähige Ge-
meinde. Chancengerechtigkeit für jun-
geMenschen hängt insbesondere von
der Möglichkeit ab, Bildungsangebote
von hoher Qualität annehmen zu kön-
nen. Qualität und Quantität örtlicher
Bildungsangebote wiederum hängt
sehr stark von der Finanzkraft der
jeweiligen Kommune ab. Und genau
in diesem Punkt liegt eine Schwäche
bayerischer Bildungspolitik.Die zuneh-
mende Aufgabenübertragung von Bil-
dungs- und Betreuungsaufgaben auf
die Kommunen kann nur dann inhalt-
lich erfolgreich sein,wenn diesen aus-
reichend finanzielle Unterstützung ge-
währt wird. Ansonsten besteht die
große Gefahr, dass Bildungsqualität
und damit Chancengerechtigkeit des
einzelnen Kindes, Schülers oder Bür-
gers von der jeweiligen Finanzkraft
der Heimatgemeinde abhängt. Glück
gehabt, wenn das Kind in einer Um-
landgemeinde südlich von München
aufwächst:da gibt es Kitas mit kleinen
Gruppen,bestens ausgebildeten Päda-
goginnen sowie hervorragender Aus-
stattung, in denen neben Umweltpro-
jekten, Medienkompetenz frühzeitig
erworbenwird und zweimal in derWo-
che die Englischlehrerin vorbei schaut.
Möglicherweise verzichtet diese Ge-
meinde sogar auf Elternbeiträge. Auf
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einen Vergleich mit einer Einrichtung
in einer oberfränkischen Gemeinde,
deren Haushalt nicht genehmigt wur-
de, soll an dieser Stelle verzichtet wer-
den. Ähnliches gilt für die Schulland-
schaft. Wie sind die Schulen ausge-
stattet, insbesondere mit modernen
Informationstechnologien? Welche
Kommune kann sich Schulsozialarbei-
ter leisten,nachdem der Staat hier sei-
ne Aufgaben leider auch nicht in vol-
lemUmfang erfüllt? Scheitert einGanz-
tagsschulangebot möglicherweise an
der Mitfinanzierungspflicht der Kom-
mune?

Der Staat muss auch seine pädagogi-
schen Hausaufgabenmachen.Die indi-
viduelle Förderung der Schüler muss
dabei oberste Priorität haben. Dies
gilt gleichermaßen für lernschwache
wie für hochbegabte Schüler. Kinder
mit Migrationshintergrund oder aus
sogenannten bildungsfernen Familien
müssen noch besser als bisher im Klas-
senverband eingebunden und geför-
dert werden. Ein solches Vorhaben ist
allerdings bei Klassen mit 25 oder 30
Schülern nicht darstellbar. Kleinere
Klassen muss also das Ziel heißen.
Und da darf sich der Freistaat nicht

nur auf die „demografische Rendite“
berufen, also eine gleich bleibende
Lehrerzahl bei abnehmenden Schüler-
zahlen. Es gibt genügend Referen-
dare auf der Straße, die einen Job in
der Schule suchen. Ganztagsschulen
scheinen in diesem Zusammenhang
ebenfalls ein richtiges Konzept zu
sein. Endlich auch als politisches Ziel
der Bayerischen Staatsregierung er-
kannt. Letztendlich geht es um die
politische Frage: Wie viel Geld ist uns
die Ausbildung unserer KinderWert?

Aus den Volkshochschulen hören wir
von einem aufgrund der Finanznot der
Gemeinden erhöhten Verhandlungs-
bedarf über deren Zuschüsse. Verein-
zelt steigen sogar Gemeinden aus
Verträgen aus, in denen die kommu-
nale Bezuschussung bisher geregelt
wurde.

Bildungspolitik nach Finanzlage ist
immer schlecht.Gerade in Krisenzeiten
gibt es Politikfelder, die einen künf-
tigen Aufschwung beschleunigen: Bil-
dung für die nachwachsende Genera-
tion. Sparen am falschen Fleck kann
Zukunftschancen auch abwürgen.
Städten und Gemeinden größere bil-

dungspolitische Gestaltungsmöglich-
keiten einzuräumen setzt voraus, sie
hierzu auch finanziell in die Lage zu
versetzen.

Es muss gerade in der Schulpolitik
nicht alles von oben nach unten
durchregiert werden, lange Zeit ein
Markenzeichen des Kultusministeriums.
Eigene Schulprofile vor Ort entwickeln,
Mitsprachemöglichkeiten der Gemein-
den bei der Bestellung von Schullei-
tern oder Verbundkoordinatoren ein-
räumen, größere Gestaltungsmöglich-
keiten der Gemeinden bei der Schaf-
fung kommunaler Bildungslandschaf-
ten über die Gemeindegrenzen hin-
weg und an den tatsächlichen ört-
lichen Gegebenheiten orientiert, stär-
kere Verzahnung zwischen Schulen,
Gemeinden, Betrieben, den Jobcen-
tern und den Wohlfahrtsverbänden,
so sollte das künftige bildungspoliti-
sche Miteinander von Staat und Kom-
munen aussehen.Wie sagte doch vor
vier Jahren ein ehemaliger bayerischer
Kultusminister: „Wir müssen mehr
loslassen und vor Ort mehr zulassen“.
Dann macht‘s es halt. Die bayerischen
Kommunen haben nichts dagegen.
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